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Vorwort 

Die vorliegende Schrift geht auf eine dankenswerte Anregung Prof. 
Rudolf Strassers zurück, die Beweislastverteilung bei Schädigungen 
durch Arbeitnehmer zu ergründen. Bald schon zeigte sich, daß die 
Lösung des Problems nur aus einer umfassenderen Betrachtung auch 
anderer Vertragstypen unter Einbeziehung von Grundfragen des 
Obligationenrechts zu finden ist. So wurde aus dem arbeitsrechtlichen 
Ansatz notwendigerweise eine umfassende schuldrechtliche Darstellung, 
in der die arbeitsrechtliche Seite nur mehr als Teilaspekt erscheint. 

Ein Befund der Rechtsprechung zu § 1298 ABGB leitet die Betrach-
tungen ein: Er hat das Bestreben, die innere Widersprüchlichkeit der 
Judikatur anzudeuten. Der zweite Teil versucht nach einer Analyse der 
Wurzeln der Rechtsprechung, die theoretische Grundlage für die Pro-
blemlösung zu liefern. Der dritte Teil über die Beweislastverteilung 
bei einzelnen Vertragstypen zielt vor allem darauf ab, dem Praktiker 
eine schnelle Hilfe zur Lösung konkreter Fragen zu geben. 

Die Johannes-Kepler-Universität zu Linz hat die gegenständliche 
Arbeit im Wintersemester 1974/75 als Habilitationsschrift angenommen. 
Literatur und Judikatur sind grundsätzlich nur bis Juli 1974 berück-
sichtigt. Auf spätere Veröffentlichungen konnte nur mehr ausnahms-
weise eingegangen werden. 

Prof. Peter Rummel hat mich bei der Durchführung der Unter-
suchung auf optimale Weise unterstützt. Ihm gebührt mein herzlicher 
Dank. Auch mit Prof. Karl Spielbüchler führte ich fruchtbare Diskus-
sionen, wofür ich gerne danken möchte. 

Meinen Eltern Rudolf und Margarete Reisehauer sage ich großen 
Dank für alles Gegebene. 

Herr Senator h . c. Dr. Johannes Broermann war so liebenswürdig, 
die Schrift in sein Verlagsprogramm aufzunehmen. 
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Sammlung von zivilrechtliehen Entscheidungen des kk. 
Obersten Gerichtshofes, hrsg. von Glaser und Unger, 
fortgeführt von Walther, Pfaff, Schey und Krupsky 
Sammlung von zivilrechtliehen Entscheidungen des kk. 
Obersten Gerichtshofes, Neue Folge; begonnen von Glaser 
und Unger, fortgeführt von Pfaff, Schey, Krupsky, Schrut-
ka von Rechtenstamm und Stepan 
Gesetzgebungsperiode 
Osterreichische Allgemeine Gerichtszeitung 
Heft 
Entwurf Horten (zitiert: Teil, Hauptstück, §) 
Halbsatz 
Handelsgesetzbuch 
Herrenhauskommission 
herrschende Lehre 
herrschende Meinung 
herausgegeben 
Handelsrechtliche Entscheidungen, hrsg. von StanzZ I 
Friedl 
in der gegenwärtigen Fassung 
in der Regel 
im engeren Sinne 
Sonderbeilage Sozialpolitik und Arbeitsrecht der Zeit-
schrift "Die Industrie" 
insbesondere 
im Sinne 
im Sinne von 
in Verbindung mit 
im weiteren Sinne 
Justizausschuß 
Juristische Blätter 
Jherings Jahrbücher 
Verordnungsblatt des kaiserlich-königlichen Justizmini-
steriums 
Juristische Schulung 
Juristische Wochenschrift 
Juristenzeitung 



KaisVO 
Kfz 
KG 
kk. 
KollVG 
KO 
LG 
LGZ 
lit. 
LM 

LKW 
LuftVG 
M 
m.a.W. 
MDR 
m.E. 
MietSlg. 

NJW 
Nr. 
NR 
ö 

ÖBB 
OG 
OGH 
ÖJZ 
OLG 
OR 
öRdA 
PlB 
PS 
RabelsZ 

RegieBAG 
RdA 
RG 
RGBl. 

RGZ 
RheinZ 
RHG 
Rsp. 

RÜG 
RZ 
RV 
s. 
s. 
s. a. 

2 Reisehauer 

Abkürzungsverzeichnis 

Kaiserliche Verordnung 
Kraftfahrzeug 
Kreisgericht 
kaiserlich-königlich 
Kollektivvertragsgesetz BGBI. 1947/76 
Konkursordnung 
Landesgericht 
Landesgericht für Zivilrechtssachen 
litera 
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Nachschlagewerk des (deutschen) Bundesgerichtshofes, 
hrsg. von Lindenmaier, Mähring u. a. 
Lastkraftwagen 
Luftverkehrsgesetz 
Entwurf Martini (zitiert: Teil, Hauptstück, §) 
mit anderen Worten 
Monatsschrift für Deutsches Recht 
meines Erachtens 
Mietrechtliche Entscheidungen, hrsg. von Heller I Radi, 
jetzt Heller I Jensik I Ladislav 
Neue Juristische Wochenschrift 
Nummer 
Nationalrat 
österreichisch, -e, -er, -es (nur vor einer anderen Abkür-
zung) 
Österreichische Bundesbahnen 
Oberstes Gericht (Brünn) 
Oberster Gerichtshof der Republik Österreich. 
Österreichische Juristenzeitung 
Oberlandesgericht 
Schweizerisches Obligationenrecht 
Das Recht der Arbeit, Wien 
Pienarbeschluß 
Pferdestärke 
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales 
Privatrecht 
Regiebauten-Arbeitergesetz RGBl. 1902/156 
s. öRdA und dRdA 
Reichsgericht 
österreichisches Reichsgesetzblatt - zitiert: Jahrgang/ 
Nummer; 
deutsches Reichsgesetzblatt - zitiert: Jahrgang, Band, 
Seite. 
Entscheidungen des Reichsgerichtes in Zivilsachen 
Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozeßrecht 
Reichshaftpflichtgesetz, RGBl. 1871, 207 
Rechtsprechung, hrsg. vom Verband österreichischer Ban-
ken und Bankiers 
Hechts-Überleitungsgesetz StGBl. 1945/6 
Österreichische Richterzeitung 
Regierungsvorlage 
Seite 
siehe 
siehe auch 
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sec. 
Sess. 
SeuffArch 

SlgOG 

s.o. 
sog. 
SozM 
SpR 
StG 
StGB 
StGBl. 
StVG 
StVO 
s. u. 
sz 
TN 
TN -Materialien 
u. 
u.a. 
u.ä. 
u.E. 
usw. 
u.U. 
Verh. 
VersR 
VersRdSch 
VersVG 
vgl. 
vo 
WG 
z. 
ZAS 
z.B. 
ZBl. 
ZGB 
ZPO 
ZStW 
ZStaatsW 
ZVR 

section 
Session 

Abkürzungsverzeichnis 

Seufferts Archiv für die Entscheidungen der obersten 
Gerichte in den deutschen Staaten 
Entscheidungen des Obersten Gerichts (der CSR) in Brünn 
in Zivilsachen 
siehe oben 
sogenannt 
Sozialrechtliche Mitteilungen der Arbeiterkammer Wien 
Spruchrepertoriwn des OGH 
Strafgesetz 
Strafgesetzbuch 
Staatsgesetzblatt für die Republik Osterreich 
Straßenverkehrsgesetz, BGBl. 1952 I 837 
Straßenverkehrsordnung BGBl. 1960/159 
siehe unten 
Entscheidungen des Österreichischen Obersten Gerichts-
hofes in Zivil- und Justizverwaltungssachen 
Teilnovelle zwn ABGB (1., 2., 3.) 
Materialien zur ... Teilnovelle des ABGB 
und 
unter anderem, und andere(s) 
und ähnliches 
unseres Erachtens 
und so weiter 
unter Umständen 
Verhandlungen 
Versicherungsrecht 
Die Versicherungsrundschau 
Versicherungsvertragsgesetz 1958 BGBl. 1959/2 
vergleiche 
Verordnung 
Westgalizisches Gesetzbuch (zitiert: Teil, Hauptstück, §) 
Ziffer 
Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozialrecht 
zum Beispiel 
Zentralblatt für juristische Praxis 
Zivilgesetzbuch 
Zivilprozeßordnung 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 
Zeitschrift für Verkehrsrecht 



Erster Teil 

Rechtsprechung zu § 1298 ABGB 
und Rechtsprechungskritik 

§ l. Die Rechtsprechung zu§ 1298 ABGB 

A. Übersicht 

"Wer vorgibt, daß er an der Erfüllung seiner vertragsmäßigen oder 
gesetzlichen Verbindlichkeit ohne sein Verschulden verhindert worden 
sei, dem liegt der Beweis ob" (§ 1298 ABGB). Dieser scheinbar so ein-
fache Rechtssatz legt die Annahme nahe, daß sich der Schuldner bei 
jeder Verletzung einer auf Vertrag oder Gesetz beruhenden Verbind-
lichkeit zu entlasten habe, um einem Schadenersatzbegehren seines 
Widerparts zu entgehen. Anders als im Deliktsrecht - so läßt der 
erste Blick ahnen - liegt die Beweislast für das Verschulden1 beim 
Belangten und nicht beim Geschädigten. 

So problemlos, wie der unbefangene Leser meinen könnte, liegt die 
angeschnittene Rechtsfrage leider nicht. Da bis heute eine grundlegende 
Untersuchung zu§ 1298 ABGB fehlt, kann es nicht verwundern, daß die 
bis jetzt dogmatisch nicht bewältigten Fragen dieser Norm der Recht-
sprechung größte Schwierigkeiten bereiten. Die vorliegende Abhand-
lung willratiound Anwendungsbereich dieser ganz und gar nicht peri-
pheren Gesetzesstelle des Österreichischen Schadenersatzrechts erhel-
len. Den Ausgangspunkt der Betrachtung bildet hierbei der juristische 
Alltag: die Judikatur zu § 1298 ABGB. 

In nahezu ständiger Rechtsprechung lehnt der OGH bei Kaufverträ-
gen und den meisten Werkverträgen die Beweislastverteilung nach 
§ 1298 ABGB ab, wenn eine mangelhafte Leistung den Gläubiger an 
seinen Gütern, insbesondere am Vermögen schädigt. In diesen Fällen 
soll der Geschädigte das Verschulden des Schädigers beweisen müssen. 
Die Rechtsprechung zu einem speziellen Fall des Werkvertrages, näm-
lich dem Beförderungsvertrag, zeigt dagegen ein anderes Bild: Dem 
verletzten Fahrgast nimmt das Höchstgericht die Beweislast für das 

1 Zum Verschuldensbegriff des ABGB s. u. § 7: Er umfaßt die objektive 
Sorgfaltswidrigkeit und das Verschulden im subjektiven Sinn. 

2• 
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Verschulden des Beförderers ab. Aber nicht nur in diesem Sonderfall 
eines Werkvertrages, auch bei Miet- und Arbeitsverträgen soll der 
Schuldner die Beweislast tragen. 

Ein Überblick möge die Rechtsprechung des OGH - im Arbeitsrecht 
auch der Untergerichte - veranschaulichen. Beispiele der Rechtspre-
chung zu den gesetzlichen Verbindlichkeiten, wie diese sie im Sinne des 
§ 1298 ABGB versteht, sollen die Darstellung abrunden und den Wer-
tungswiderspruch zur Rechtsprechung bei mangelhafter Leistung in 
Kauf- und Werkvertrag andeuten. 

I. Kaufverträge% 

Soweit ersichtlich, wandte der OGH bei diesem Vertragstyp nach 
fehlerhafter Leistung § 1298 ABGB ein einziges Mal an: 

Die zu niedrige PS-Zahl einer Wasserturbine verursachte- aus der 
Entscheidungsveröffentlichung nicht ersichtliche - Schäden (Turbinen-
faU)3. 

Alle übrigen Fälle einer Schädigung durch Schlechtleistung behan-
delte der OGH hingegen nicht nach § 1298 ABGB. Es ging dabei um 
folgende Sachverhalte: 

Das gekaufte Pferd steckte andere Pferde des Käufers an ( Anstek-
kungsfaU)''. 

Der Gläubiger hob wegen Lieferung einer mangelhaften Gradier-
maschine den Vertrag auf. Zwischen Zahlung und Rückzahlung des 
Kaufpreises stürzte die Österreichische Krone im Kurs enorm. Der 
Kläger hatte für 150 000 Österreichische Kronen 7962 tschechische auf-
gewendet und begehrte wegen Vertragsverletzung den Ersatz des 
Kursverlustes5 (Kronenfall)6• 

Eine fehlerhafte, serienmäßig hergestellte Spinnereiware verursachte 
-aus der Entscheidungsveröffentlichung nicht ersichtliche- Schäden 
(Spinnereiwarenfall)1. 

2 Rechtsprechungskritik s. u. § 2. A.; Lösung s. u. § 13. 
3 OGH 23. 12. 1931, 1 Ob 914/31, Rsp. 1932/34.- S. a. § 2 FN 107. 
4 OGH 28. 1. 1908, Rv I 10/8, GlUNF 4.104. 
5 Hier interessiert nicht, ob derartige Schäden als Mangelfolgeschäden zu 

ersetzen sind. Von Bedeutung ist der KronentaU für uns, weil in ihm der 
OGH in erstmaliger Auseinandersetzung mit der Neufassung des § 932 
Abs. 112 ABGB durch die 3. TN (ausdrückliche Erwähnung des Verschuldens 
für den Schadenersatz) die Beweislastumkehr nach § 1298 ABGB ablehnte 
und damit die ständige Rechtsprechung einleitete. - s. u. § 2. A. I. 

8 OGH 2. 5. 1923, Ob II 279/23, SZ 5/107. 
7 OGH 18. 12. 1936, 1 Ob 1140/36, Rsp. 1937/27. 
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Wasserflecken in den Mauern des verkauften Hauses führten zu 
Zinsen tgang (W asserflecken fall )8. 

An verunreinigter Weizenkleie verendeten Jungschweine (Weizen-
kleiefall)9. 

Wegen fehlerhafter biologischer Zusammensetzung eines "Allein-
futters" gingen Küken ein (Alleinfutterfall)10. 

Der Verkäufer von Karboplandichtungen versicherte dem Käufer 
auf ausdrückliches Befragen fälschlich die Eignung derartiger Dich-
tungen zum Einbau in Ammoniakpumpen. Dem Käufer entstanden 
unter anderem Kosten für den Ausbau der alten und den Einbau neuer, 
tauglicher Dichtungen (Karboplandichtungsfall)11• 

Ein gebrauchter, mangelhafter Kfz-Ersatzteil rief - aus der Ent-
scheidungsveröffentlichung nicht ersichtliche - Schäden hervor (Er-
satzteilfall)12. 

Verwässertes Heizöl legte die Heizanlage eines Betriebes lahm und 
machte deren Reparatur notwendig. Außerdem stand (wegen des 
Nichtfunktionierens der Heizung?) die Produktion vorübergehend still 
(Heizölfall)18• 14• 

D. Werkverträge (ohne Beförderungsverträge)11 

Wie beim Kaufvertrag zog der OGH auch hier bei mangelhafter 
Leistung§ 1298 ABGB nur einmal heran: 

Eine gebrauchsuntüchtige Dampfmaschine machte unter anderem 
Aufwendungen zur Abwehr eines Betriebsstillstandes nötig (Dampf-
maschinenfall)18. 

Bei folgenden Sachverhalten lehnte der OGH dagegen die Beweis-
lastumkehr nach§ 1298 ABGB ab: 

Der Kläger begehrte die Kosten der Entfernung einer mangelhaften 
Goldbrücke (Dentistenfall)11. 

8 RG 15. 6. 1939, VIII 64, EvBI. 1939/532. 
9 OGH 21. 10. 1954, 2 Ob 578, EvBl. 1955/22 = HS 1.846. 
to OGH 17. 2.1960, 1 Ob 383/59, HS 247/68. 
11 OGH 21. 11. 1956, 7 Ob 479, SZ 29/76 = EvBI. 1957/63. Der OGH sah hier 

jedoch das Verschulden als erwiesen an. 
12 OGH 22. 6. 1960, 6 Ob 228/60, JBl. 1961, 228. 
13 OGH 22. 4. 1964, 7 Ob 115/64, HS 4.322/42. 
14 Einmal begründete der OGH die Anwendung des § 1298 ABGB bei 

Lieferungsverspätung (!) mit der (angeblichen) Unanwendbarkeit dieser 
Gesetzesstelle auf mangelhafte Leistungen. - OGH 26. 9. 1956, 7 Ob 356, 
EvBl. 1957/259. 

15 Rechtsprechungskritik s. u. § 2. A.; Lösung s. u. § 14. 
18 OGH 16. 12. 1903, 7085, GlUNF 2.520. 
17 OGH 31. 3. 1948, 1 Ob 102/48, JBI. 1948, 346. - Der OGH setzte sich hier 


